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Die Macht der Analogien: 
Römisches Recht, kaufmännische 
Praktiken und staatliche Versicherung 
im Denken Leibniz’

CORNEL ZWIERLEIN

Das neue Teilprojekt C 17 ›Risikozähmung zwischen
Eigenvorsorge und obrigkeitlicher Fürsorge‹ wird sich mit
Transfer und Wandlung des Versicherungsprinzips zwi-
schen Spätmittelalter und Früher Neuzeit beschäftigen.
Der Projektleiter stellt das Vorhaben anhand einer exem-
plarischen Quelleninterpretation vor.

Im Folgenden soll eine seit dem 19. Jahrhundert in der
versicherungsgeschichtlichen Literatur bekannte, aber
bislang jenseits von Inhaltszusammenfassungen kaum
erschlossene Quelle in ihrer Bedeutung als Scharnier-
stelle zwischen verschiedenen Konzeptionen und Ent-
wicklungssträngen des Versicherungsprinzips einer ge-
nauen Lektüre unterzogen werden: Leibniz’ Projekt von
ca. 1680 für eine Versicherungskasse. Das Prinzip der
Versicherung findet sich im Mittelalter einerseits in
Gilden und Genossenschaften, es erhält andererseits seine
neuzeitliche Gestalt in den Prämienversicherungsverträ-
gen des Mittelmeerhandels des 14. Jahrhunderts. Schließ-
lich beginnt Ende des 17. Jahrhunderts der Transfer aus
dem maritimen in andere Bereiche; insbesondere ent-
stehen im 17. und 18. Jahrhundert die Feuerversiche-
rungen – in Deutschland als staatlich-kameralistisches
Projekt. Genau am Beginn der letzten Entwicklungs-
schwelle ist Leibniz’ Text einzuordnen. Mit der exempla-
rischen Analyse wird zugleich ein Aspekt der Problem-
zusammenhänge des im Anfangsstadium befindlichen
Teilprojekts C 17 vorgeführt, in dem es um das Span-
nungsverhältnis von Eigenvorsorge und obrigkeitlich
institutionalisierter Fürsorge in der Frühen Neuzeit im
Vergleich der mediterranen und der nordeuropäischen
Kulturen geht: Der Einbau versicherungsförmiger Ele-
mente in die neuzeitlichen Diskurse und Regierungs-
praktiken stellt hier ein wichtiges Element dar. Zugleich
liefert die genaue Untersuchung der römischrechtlichen
und merkantilen Referenzen, deren sich Leibniz bei der
Universalisierung des Versicherungsprinzips bedient,
einen Beitrag zum Verständnis der Mikrologik von in-
tellektuellen Innovations- und Transfervorgängen: eine
Studie zur Macht der Analogien.

Leibniz und das Versicherungsdenken

Leibniz hat sich in den Jahren 1680–1683 am Hof von
Ernst August von Hannover mehrfach in größtenteils
ungedruckten Gutachten, Briefen und sonstigen Texten
mit der Versicherungsthematik beschäftigt.1 Zum einen
hat er Probleme diskutiert, die rückblickend als Beiträge
zur ›Versicherungsmathematik‹ eingestuft werden kön-
nen: Auseinandersetzungen mit dem Problem des
›Rabatts‹ (der Diskontberechnung), dem der Sterblich-
keits- bzw. Lebenserwartungsberechnungen im Zusam-
menhang mit Renten und Pensionen, der Einrichtung
von Pfandhäusern (nach dem Vorbild der italienischen
monti di pietà).2 Bezeichnend ist aber, dass Leibniz diese
Erwägungen zwar sicher mit Blick auf die Praxis tätigte,
hier aber keine Engführung von Wahrscheinlichkeits-
theorie und Versicherungstheorie betrieb, die bei ande-
ren Denkern ab Ende des 17. Jahrhunderts gängig war3

– allerdings auch bei diesen nur im Hinblick auf alle mit
Lebenserwartungsprognosen zusammenhängenden For-
men (Renten-, Witwen- und Waisenkassen, Lebensver-
sicherungen);4 die Praxis und Theorie der Feuerversi-
cherungen blieben demgegenüber während des ganzen
18. Jahrhunderts notorisch ohne Verbindung zur Ma-
thematik.5 Nur dort, wo Leibniz über solche Versiche-
rungen gegen Unglücksfälle (Feuer, Flut) jenseits der
Lebenserwartungsproblematik nachdenkt, benutzt er
den seit dem Spätmittelalter im maritimen Handel gän-
gigen Begriff der assecuratio/›Assecuranz‹ – die Leibren-
te oder Pension wird demgegenüber als Kauf (emptio)
behandelt.6 Zudem verbinden sich in seinem Denken
offensichtlich mit den Problemen der Lebenserwar-
tungsberechnung keine größeren gesellschaftstheoreti-
schen Visionen und Überlegungen – anders als bei den
kameralistischen Assekuranzprojekten. Schon diese
kleinen Beobachtungen geben Anlass zur Vorsicht, bei
einer Rekonstruktion frühneuzeitlicher Praktiken und
Theorien der Zukunftsvorsorge und ›Versicherung‹ die
offenbar oft noch unverbundenen diskursiven Stränge
unbesehen unter ein und demselben Dach der Versiche-
rungsgeschichte mit ihrem im 19. und 20. Jahrhundert
geprägten semantischen Feld zu fassen. Sie lassen es
auch als legitim erscheinen, sich hier nur auf die früh-
kameralistischen Assekuranzprojekte zu konzentrieren.

Die erwähnten, die Unglücksfall-Vorsorge betref-
fenden Projektvorschläge von Leibniz von 1678 bis
1688 zielen auf versicherungsförmige Hilfskassen als in-
stitutionelle Einrichtungen der kameralen Staatsverwal-

TEXTBEITRÄGE –
AUS DER ARBEIT DER TEILPROJEKTE

1. Die Schriften sind zusammengestellt bei Leibniz 2000; das
wichtigste Gutachten von 1680 in der maßgeblichen Ausgabe
Leibniz 1986, 421–432. Ich danke Dr. Friedrich Beiderbeck
von der Leibniz-Edition für Hinweis und Rat, Mona Garloff
und Magnus Ressel für genaue Lektüre.

2. Leibniz 2000, 27–549.
3. Schneider 2000, 591; zu allgemein eine gegenteilige Tendenz

betonend Schmitt-Lermann 1954, 55 f.
4. Vgl. Hald 1990, 116–143, 508–548.
5. Daston 1987, 240 hat das den »anti-statistical bias« vor-

moderner Versicherungen genannt; dies. 1988, 168; auf breiter
Quellengrundlage bestätigt von Pearson 2004, 4.

6. Etwa Leibniz 2000, 414.
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tung.1 Der wichtigste Text ist ein Gutachten von ca.
1680, das an Kaiser Leopold gerichtet war; von einer
Reaktion in Wien ist nichts bekannt. Es ist in der ver-
sicherungshistorischen Literatur seit langem bekannt,
gerade auch wegen dieses Textes wird Leibniz zu den
›Pionieren‹ des Versicherungswesens gezählt.2 Tatsäch-
lich kann dem Text eine hohe exemplarische Bedeutung
zugeschrieben werden: Während bis dahin der gelehrte
Diskurs über ›Versicherung‹ sich nahezu ausschließlich
auf die juristische Fachdiskussion über die Verträge der
Warentransportversicherung im maritimen Handels-
verkehr und ihre Klassifizierung beschränkt hatte,3 findet
sich hier eine der frühesten ›makrogesellschaftlichen‹

Versicherungstheorien, die in ihrem fast utopisch-visio-
nären Duktus noch viele kameralistische Versicherungs-
abhandlungen des 18. Jahrhunderts in den Schatten
stellt.4 Angesichts der ›Scharnierstellung‹ zwischen unter-
schiedlichen Arten, über ›Versicherung‹ nachzudenken,
die dem Text zukommt, ist aber gerade zu fragen, wie
hier Innovation erzeugt wird. Bei näherer Betrachtung
zeigt sich, dass das Gutachten fast ausschließlich aus
Analogieschlüssen und Vergleichen besteht: Diese sind
die entscheidenden Transferwerkzeuge, mit denen un-
terschiedliche semantische Traditionen in dem Gutach-
ten amalgamiert, verschränkt und dann transzendiert
werden, ohne dass die Begrifflichkeiten auf den zeitge-
nössischen Leser gänzlich fremd gewirkt hätten. 

Das Assekuranzprojekt von 1680 und die Transfer-
analogien

Das Gutachten ist aus der typischen Perspektive des
mächtestaatlichen Konkurrenzdenkens in Europa ver-
fasst, welches überhaupt erst den Problemdruck schuf,
unter dem sich die Dynamisierung der innenpolitisch

1. Ders. 1927, 74–77: Projektliste De Republica für Herzog
Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg; dort aber
neben Hinweisen auf ein Witwenkassenprojekt einschlägig nur
die kurze, rein definitorische Ideennotiz »Assecurations-Casse
samt dazu gehoeriger Feuer= und Waßer=Ordnung, vermittelst
deren allen Unterthanen die liqvidable casus fortuiti ersetzt
werden, sie aber dagegen jaehrlich ein gewißes nach ihren
Mitteln in die Assecurations-Casse zu legen schuldig«; ebenso
in der Projektliste für Kaiser Leopold von ca. 1680 Leibniz
1938: »Eine Assecurations=Verfaßung; vermittelst deren die
armen Leute gegen feuers gefahr gesichert wuerden, ad
imitationem deßen so zu Hamburg«; zum Haupttext
Öffentliche Assekuranzen (siehe unten Anm. 4) von 1680 passt
die Wiederaufnahme des Assekuranzthemas in Form einer
Policey-Ediktsvorlage für Kaiser Leopold 1688 (Scheel 1994,
699, Edition in Leibniz 2000, 20–22). In der allgemeineren,
nicht wirtschaftsgeschichtlichen Forschung zum Kameralismus
sind die Versicherungen meist kaum behandelt, vgl. Tribe
1988; Sandl 1999; Adam 2006; kurze Hinweise bei Raeff
1983, 126–128; Demel 2002, 99.

2. Z.B. Koch 1968, 103–108.
3. Vgl. dazu Nehlsen-von Stryk 1986; Ebel 1980; Pene Vidari

1998; La Torre 22000.

4. Leibniz 1986, 421–432 (hiernach zitiert), auch abgedruckt in
ders. 2000, 12–19. Die Forschung ist kaum über Inhalts-
zusammenfassungen des Textes hinausgekommen: Bodemann
1884, 392–396; Schaefer 1911, I, 111–114 mit einem kleinen,
in die Edition der Akademieausgabe nicht aufgenommenen
Zusatz (ebd., 114); Schmitt-Lermann 1954, 46–52 (dort noch
auf 1697 datiert und so auch falsch mit der Monadologie
kontextualisiert); Sofonea 1957; Hirsch 2007, 156–159; Alle-
meyer 2007, 48.

Abbildung 1

Brennendes Amsterdamer Grachtenhaus zur Illustration des Einsatzes der neuen Schlangenfeuerspritzen.
Aus: Jan van der Heyden (1690): Beschryving der nieuwlijks uitgevonden en geoctrjeerde slang-brand-spuiten […]. Amsterdam: J. Rieuwertsz (hier nach Fock 2001, 89).
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ausgerichteten Diskurse vollzog, die auf Verbesserung
der staatswirtschaftlichen Situation und der Ressourcen-
extraktion zielten.1 Das Projekt einer Assekuranzkasse
soll dazu beitragen zu verhindern, dass »Teütschland
vollends ganz ohnmächtig gemacht und der anwachsen-
den Macht ihrer Nachbarn zum raube werde«2. Die
Macht eines Landes wird dabei in diesem Gutachten
ganz wirtschafts- und bevölkerungstheoretisch gefüllt:3

»[D]ie Nahrhafftigkeit eines Landes« bestehe ja vor-
nehmlich »in Menge der Leüte«4, nach dem Dreißigjäh-
rigen Krieg sieht Leibniz hier für Deutschland aber eine
deutliche Mangelsituation.5 Wenn in dieser Situation
nun auch noch ständig Unglücksfälle, wie Unwetter-
und insbesondere Brandschäden, die Bevölkerung be-
drückten, ganze Dörfer und Städte kurz- oder mittelfri-
stig vernichteten, so wäre der Fortbestand des Gemein-
wesens bedroht. Aus Sicht der Fürsten geht es vor allem
darum, das militärische Verteidigungspotential zu ge-
währleisten, was nur mit Hilfe von entsprechenden Ab-
gaben möglich sei, die wiederum nur bei hinreichender,
nicht durch Unglücksfälle verringerter Wirtschaftskraft
der Untertanen zu erzielen seien. Mit der Assekuranz-
kasse soll den Abgebrannten »durch würckliche bey-
steuer zu hülffe« gekommen werden. Zum Schluss spe-
kuliert Leibniz, dass mit ihrer Hilfe rasch ein »Capital«
aufgebaut werden könnte, das nicht allein zur Un-
glücksschädenliquidation einzusetzen wäre, sondern das
als Investitionsfonds für staatswirtschaftliche Innova-
tions- und Kreativitätsförderung zur Durchsetzung von
lange Zeit nur in Projektform ventilierten Ideen dienen
könnte:6

Denn gleich wie die asseureurs und capitalisten bey
Handelsstädten hoch vonnöthen, weil solche denen
armen arbeit geben, denen mittelmäßigen vorschie-
ßen und aufhelffen, auch viele schöhne gedancken
so in der ersten blüte sonst gemeiniglich versterben,
zum effect befördern können, also were hier ein Ca-
pital zu haben so nur allein zu des Landes aufneh-
men anzuwenden, und vermittelst deßen alsdann
neue Manufacturen und Commercien eingeführt,
und was von so vielen bishehr theorisirt worden,
mit unaussprechlichen nuzen des Fürsten und der
unterthanen practiciret werden köndte […].

Das Besondere an seiner Schrift ist, dass Leibniz nicht
eine kleinteilig-verwaltungstechnische Organisations-
schrift verfasst, in der etwa Prämienbeiträge kalkuliert
werden, wie es später im Versicherungsdiskurs des 18.
Jahrhunderts zuweilen der Fall ist, sondern er universa-
lisiert das Versicherungsprinzip als Interpretament für
die Konzeption von Staatlichkeit und gesellschaftlicher
Bindung als ganzer: Die Gesellschaft im Großen müsse
eine Solidaritätsgemeinschaft bilden; der Staat wird als
»assureur general« erfasst; die versicherungsförmige
Organisation der Schadensabhilfe dient dazu, dass die
Geschädigten wieder »ein düchtiges glied der gemeine«
werden mögen: Der Staat hilft sich also selbst, denn er
benötigt leistungsfähige Untertanen.

Leibniz bemüht mindestens sieben Analogieschlüsse,
um dem Leser diese Universalisierung des Versicherungs-
prinzips plausibel zu machen:7 

1) Wie in »natürlichen societäten« – gemeint sind fami-
liäre Hausgemeinschaften – »lieb und leid« gemein-
sam ausgehalten werden müssten, so erfordere »die
billigkeit in der Republick oder bürgerlichen So-
cietät«, dass Unglücksfälle (»Casus fortuiti«) von
Einzelnen durch die ganze Gemeinschaft getragen
werden.

2) Das Solidaritätsprinzip auf gesamtgesellschaftlicher
Ebene wird plausibilisiert durch den Vergleich mit
der Regelung in Dig. 14, 2 ›De lege rhodia de iactu‹,
wonach, wenn im Fall eines drohenden Schiff-
bruchs zur Erleichterung der Manövrierfähigkeit
Ware vom Schiff geworfen wird, der Schaden »aus
gemeinen kosten erstattet« werden soll.

3) Das Solidaritätsprinzip wird auch aus dem Gesell-
schaftsrecht abgeleitet: In allen »Compagnien« ist es
üblich, dass »schade und Nuzen gemein ist«, des-
halb sollten Unglücksfälle auch auf alle umgelegt
werden.

4) Dass das Solidaritätsprinzip zwischen allen Bürgern
und nicht nur zwischen denen, die verunglückt
sind, herrschen müsse, wird im Analogieschluss dar-
aus abgeleitet, dass ja bei den »Asseureurs in denen
Handelsstädten« auch nicht nur diejenigen Schiffe
versichert würden, die untergehen, denn sonst »das
Assecuriren bald aufhöhren« würde.

5) Den Transfer des Prinzips auf die Obrigkeit als Ak-
teur vergleicht Leibniz mit der »in Holland oder zu
Hamburg« schon existierenden Institution des Con-
voys, wo »die obrigkeit« als »asseureur general« agiere.

6) Das unmittelbare »schöhne[ ] exempel« für die Un-
glücksassekuration ist dann aber die »Feüer-Com-
pagnie so zu Hamburg angestellet«. Hier weiß Leib-
niz, dass diese »anfangs einige privati mit consens
der obrigkeit« angefangen hätte, dass sie jetzt aber
vom Stadtrat »ins gemein« für alle Hauseigentümer
eingerichtet worden sei.

1. Vgl. für die Staatenkonkurrenz nur im Überblick Duchhardt
2000, für den diskursiven Bereich Klueting 1986; eine
exemplarische Analyse außenpolitischen Denkens des 18.
Jahrhunderts bei Schilling 1994. Diese Interdependenz von
außen- und innenpolitischem Diskurs ist bei Raeff 1983; Tribe
1988; auch bei Sandl 1999 vollkommen ausgeblendet – letztere
Arbeit stellt ansonsten die reflektierteste Rekonstruktion des
kameralistischen Diskurses insbesondere mit Blick auf das ihm
innewohnende Raumdenken dar.

2. Leibniz 1986, 423.
3. Zur Bevölkerungstheorie des 17. Jahrhunderts vgl. die in der

Endphase befindliche Dissertation von Justus Nipperdey, Teil-
projekt C 8 des SFB 573.

4. Leibniz 1986, 423.
5. Denkbar ist hier ein Einfluss von Becher [1674] 41721, dessen

»vornehmste Staats-Regul« in der Erhaltung und Vermehrung
»volckreiche[r] Nahrung« besteht, aus der dann wiederum die
Regel folgt, »gute Verdienste und Nahrung« zu gewährleisten
(ebd., 1–4); Bechers Politischer Discurs war ebenfalls Kaiser
Leopold gewidmet.

6. Leibniz 1986, 432.

7. Kynell 2003, 230–232 benennt – freilich etwas assoziativ – die
»Power of Analogy« als eines der Schlüsselelemente von Leibniz’
Intellektualität bzw. ›Genialität‹.
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7) So wie die Obrigkeit Zölle einnimmt, aus denen
dann die Instandhaltung der Wege, Brücken und
Dämme bezahlt wird, und Geleitgeld, von dem Ge-
leitreiter zur Sicherung vor Straßenräubern finan-
ziert werden, müssten diese Versicherungsgelder
auch nur zu dem bestimmten Zweck eingesetzt wer-
den. Leibniz fordert daher auch eine eigene, von der
Kammer getrennte Verwaltung der Einnahmen.

Die semantischen Felder, aus denen die Analogien
stammen

Es ist bemerkenswert, wie Leibniz bis auf den ersten
und den letzten alle Analogieschlüsse aus dem Bereich
des Rechts, insbesondere dem Bereich des maritimen
Handels(rechts) und der Einrichtungen der Handels-
und Hafenstädte abzieht. 

Die im ersten Analogieschluss genannte, um den
Hausverband erweiterte Familie als »natürliche societät«
der »bürgerlichen« gegenüberzustellen, entspricht ganz
der gängigen vormodernen Politiklehre gleich welcher
Provenienz, in der die aristotelische Familiendefinition
auf die Bildung einer ersten Vergesellschaftungsebene
(aus Geselligkeitstrieb, Not oder Drang zu angenehme-
rem Leben) angewandt wird,1 auf die dann die nächsten
Stufen gewillkürter Gemeinschaftsformen bis hin zum
Staat aufbauen. Hieraus ein gesamtgesellschaftliches
Solidarband abzuleiten, wie es Leibniz tut, war in dieser
Tradition hingegen keinesfalls zwingend, sei es, weil die
gängigen Gesellschafts- und Politiklehren der voraufklä-
rerischen Zeit eher von Solidarbeziehungen innerhalb
der jeweiligen korporativen Einheiten ausgehen, wäh-
rend gegenüber den ober- und untergeordneten Einhei-
ten ein Subsidiaritätsprinzip herrscht,2 sei es, weil das
Organisationsprinzip der Gesellschaft überhaupt hierar-
chisch-herrschaftlich und nicht horizontal nach Gegen-
seitigkeitsprinzipien hin konzipiert war.3

Das Projekt als ganzes nennt Leibniz eine »assecu-
ratio contra casus fortuitos«4. Die seit etwa 15 Jahren in
Schwung gekommene Katastrophengeschichte hat bis-
her nur feststellen können, dass der Begriff der Natur-
katastrophe erst mit der Umweltbewegung der 1970er

Jahre lexikalische Lemma-Qualität erlangte, dass das
Kompositum als solches vereinzelt erst um 1900 aufge-
taucht war und dass überhaupt erst um 1800 der Begriff
der Katastrophe aus dem engeren dramentheoretischen
Bereich in den Bereich der Natur übernommen wurde.5

Sie hat es aber versäumt, jenseits dieser Wortgeschichte
nach der Genese des Konzepts von ›Naturkatastrophen‹
zu fragen. Der Leibniz’sche Text zeigt, dass diese Ge-
nese in der Tat spiegelbildlich mit der Geschichte der
Entwicklung des Versicherungskonzepts verbunden ist.
Wenn die heutige Risikosoziologie die Unversicherbar-
keit zum Kriterium des ›neuen‹ Typus menschengemach-
ter Unsicherheiten (potentieller Großkatastrophen) er-
hebt, so folgt sie nur diesem lange bestehenden Pfad
wechselseitiger Bindung von Versicherungs- und Kata-
strophenbegriff, dessen genaue Geschichte allerdings
noch nicht geschrieben ist.6 

Den von ihm hier auf dieses neue Niveau gehievten
Leitbegriff der ›Unglücksfälle‹ – Casus fortuiti, einmal
auch vis maior7 – übernimmt Leibniz offensichtlich aus
der Rechtssprache: Im römischen Recht wird dieser
Begriff neben anderen (vis maior [Dig. 19, 2, 25, 6],
casus maior [Dig. 44, 7, 1, 4], fatale damnum vel vis
magna [Dig. 18, 6, 2, 1], vis cui resisti non potest [Dig.
19, 2, 15, 2], improvisus casus [Cod. Just. 4, 35, 13]) für
die ›höhere Gewalt‹ benutzt.8 Eine einheitliche Termi-
nologie kannte das römische Recht zu keinem Entwick-
lungsstadium.9 In den Quellen des römischen Rechts
tauchen in diesen Zusammenhängen immer ›Katastro-
phenlisten‹ zur Spezifizierung der unbeherrschbaren
Unglücke auf – Brand, Sturm, Überschwemmung,
Unwetter, Schiffbruch, Erdbeben, Überfall durch Räu-
ber oder Kaperung durch Piraten. Casus fortuitus ist ge-
genüber der vis maior der jüngere Begriff, der keine Ver-
bindung zur ursprünglich metaphysisch aufgeladenen
Begrifflichkeit der höheren oder gar göttlichen und
himmlischen Gewalt mehr aufweist,10 stattdessen das
Problem im Zufallsbegriff erfasst.11 Im römischen Recht
taucht das Konzept der ›höheren Gewalt‹ oder der ›Zu-
falls- und Schicksalsschläge‹ immer als haftungsbegren-
zender und anspruchsausschließender Grund bzw. als
eine entsprechende Einrede auf, etwa bei Eigentums-
beschädigungen oder Pachtzinsausfall aufgrund von Un-

1. Etwa Arnisaeus 1636, Lib. I, Cap. 1, Sect. 6, 16: »Definitur
autem in hoc sensu Arist. 1. Politc. cap. 1. tex. 10. quod sit
societas constituta secundum naturam […] quotidiani usui
gratia« – wobei Arnisaeus die Synonymsetzung von »bürger-
liche societät« und »Republik« als Fehler anprangern würde, da
die letztere die Form der ersteren sei (ebd., Lib. I, Cap. 1, Sect.
1, 3); die Unschärfe der Trennung ist aber schon dem antiken
Material geschuldet, vgl. nur Suerbaum 31977, 66–70. Ähnlich
in diesem Punkt auch Althusius [1614] 1961, Lib. I, n. 24–27,
8 f. und Lib. III, n. 4, bei dem das Konsoziationskonzept
allerdings stärker rechtlich semantisiert ist. Vgl. Zwierlein
2005.

2. So prononciert bei Althusius, vgl. Blickle/Hüglin/Wyduckel
2002; bei ihm stellt allerdings das überall geltende ius
symbioticum ein die Subsidiaritätsschwellen überschreitendes
Element dar.

3. So die Mehrheit der politischen Theorien, Arnisaeus wäre das
klassische Beispiel.

4. Leibniz 1986, 428, Z. 19.

5. Pfister 2002, 15; Groh/Kempe/Mauelshagen 2003, 15–19;
Gisler 2007, 16, Anm. 14; Schmidt 1999, 6 f.

6. Beck 2007, 237–251: Dort wird das Fehlen von privatem
Versicherungsschutz und die Notwendigkeit staatlichen Ein-
greifens für bestimmte Risiken zum Epochen-›Grenzbaum‹
zwischen Risiken der Ersten und Zweiten Moderne erklärt.
Angesichts der komplexen Verschränkung von staatlichen und
privaten Versicherungen seit jeher in der Versicherungs-
geschichte scheint mir diese Definition und damit einmal mehr
die klare Abtrennung von Erster und Zweiter Moderne frag-
würdig.

7. Leibniz 1986, 424, Z. 23; 425, Z. 9 und 29; 426, Z. 8, 11, 13;
427, Z. 8, 11, 19; 429, Z. 24; 430, Z. 10.

8. So in Dig. 19, 2, 30, 4; Dig. 16, 3, 1, 35; Cod. Just. 4, 24, 6; 4,
34, 1; 2, 18, 22; Inst. III, 14, 2; 23, 3.

9. Doll 1989, 91, 118 f.
10. So noch bei Plinius: Doll 1989, 8.
11. Ernst 1994, 294.
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wetterschaden.1 In der klassischen und nachklassischen
Periode des römischen Rechts traten zu diesen sachbe-
zogenen Konzepten höherer Gewalt personenbezogene
hinzu, wo der casus fortuitus als Einrede und Begren-
zungsmaß des Schuldners im Hinblick auf sein mit der
Leistungspflicht verbundenes Verhalten fungiert:2 Zwar
muss jemand, der etwas zum Gebrauch empfängt, äu-
ßerste Sorgfalt im Umgang mit demselben üben, für
höhere Gewalt haftet er aber nicht.3 Hier steht der haf-
tungsausschließende Unglücksfall im
semantischen Zusammenhang von
Sorgfaltspflicht und der Schuldhaftig-
keit (diligentia, culpa) bei Leistun-
gen.4 Gerade in diesem Zusammen-
hang, also dort, wo aus der Perspek-
tive des Einzelnen und seines Verant-
wortlichkeits- und Möglichkeitshori-
zonts geurteilt wird, wird der Begriff
der vis maior durch den des casus
fortuitus verdrängt. Hier ist die Quelle
des Unglücks unwichtig, es kommt
nur auf seine Unbeherrschbarkeit an.5

Bei Seneca findet sich schon ein Re-
flex dieser Überlegungen der Juristen,
wenn er schreibt, dass es höchst unbil-
lig (iniquissimum) wäre, wenn jemand,
der geliehenes Geld verspielt hätte, ge-
nauso behandelt würde, wie jemand, der aufgrund eines
Unglücksfalls rückzahlungsunfähig ist:6 Der Billigkeits-
gedanke, auf den auch Leibniz in der entsprechenden
Passage zurückgreift, steht also als Grundprinzip hinter
diesen Erwägungen. Im römischen Recht ist allerdings
der ›Unglücksfall‹ nirgends als eine anspruchsbegrün-
dende Tatsache in dem Sinne erfasst, dass dem Betrof-
fenen etwa eine Beihilfe oder Ähnliches zustünde; er
war lediglich »an acceptable reason to justify damages«,
das Leben und die Rechtsvorstellungen waren noch
nicht »organised to maximise the suppression of the
consequences of bad luck«.7 Als Gegenstand von Ver-
sicherungsverträgen war der casus fortuitus hingegen
schon auf diese Ebene transferiert worden: In den italie-
nischen Policen, wie sie auch als Beispiele in der Traktat-
literatur zum Versicherungsrecht eingelassen waren, lief
der Versicherer das Risiko »sopra dette robbe d’ogni
caso di mare, di fuoco, di getto in mare, di represaglie,
o rubarie […] & d’ogn’altro caso portentevole, fortuito,
disastro sinistro, impedimento, & caso sinistro«8. Der
Handelsrechtler Straccha widmete dem Begriff eine
eigene Glosse in seinem Policen-Kommentar:9 Die Ver-

schiebung von einem rein haftungsausschließenden
Grund zu einem Gegenstand von Sicherheitsleistungs-
versprechen hatte also seit dem Spätmittelalter schon
stattgefunden.

Wenn Leibniz den Begriff der casus fortuiti für sein
Assekuranzprojekt aufgreift, so geht er aber über den
Horizont des römischen Rechts und auch noch der
kommerzialrechtlichen Versicherungsliteratur hinaus:
Der auf einzelne Vertragsverhältnisse zugeschnittene

Begriff wird bei ihm für eine gesamt-
gesellschaftliche, ›staatswirtschaftliche‹
Perspektive verwendet. Als unbillig
und vor allem auch unproduktiv wird
jetzt empfunden, dass die von Un-
glücksfällen Betroffenen überhaupt
mit ihrem Schaden alleingelassen
werden. Es geht nun um die Frage,
wie man die Last des Unglücksfalls
aus dem Bereich von privatrechtli-
chen Risikotragungsregeln hin in den
Bereich der Organisation einer Scha-
densumverteilung und eines Lasten-
ausgleichs im Kollektiv transferiert,
gerade wenn eigentlich kein rechtli-
ches Verpflichtungsband zwischen den
Beteiligten besteht. Beziehungsweise

ein solches neues Verpflichtungsband soll eben erst ge-
schaffen werden – freilich wird es normativ quasi natur-
rechtlich abgeleitet. Die römischrechtliche Semantik
wirkt dort nach, wo Leibniz über den möglichen, genau
aus diesem Rechtsdenken herrührenden Einwand re-
flektiert, ob nicht die Gefahr bestünde, dass man mit
der Versicherung vielen einen Schaden liquidiere, die
ihn selbst durch Nachlässigkeit oder bösen Willen ver-
ursacht hätten: Hier wirkt die Abgrenzung von casus
fortuiti und verschuldeter Pflichtverletzung aus dem
römischen Recht nach. Leibniz bringt aber gegen dieses
strikte Rechtsdenken eine geradezu rechtssoziologische
und sozialpsychologische Argumentation in Anschlag:
Der Grund für »bosheit und nachläßigkeit« (also Mut-
willen und Sorgfaltsmissachtung) sei gerade oft selbst
vorher erlittenes Unglück. Ein solches führe nämlich zu
»gemeiniglich desperation«, welche bei den einen »bos-
heit«, bei den anderen »einen lethargum« verursache.
Die Versicherung gegen Unglücke würde also nicht bei
den Symptomen, sondern bei den Wurzeln der Übel
ansetzen, indem, bevor Lethargie und Verbitterung ein-
setzen, den Menschen aus ihrer Not geholfen wird: Der
Versicherung wird also ein Trost- und Anregungs-
potential zugeschrieben.10 Leibniz transzendiert so einer-
seits implizit, andererseits explizit argumentativ den
Horizont der Rechtssemantik, den er aber mittels seiner
Analogien in Bezug nimmt. Diese Grundkonzeption
hält sich beim Räsonieren über die Begründung staat-
licher Versicherungsinstitutionen bis in die Moderne;

1. Dig. 39, 2, 24, 4; Dig. 39, 2, 43 pr.; Dig. 19, 2, 25, 6.
2. Ernst 1994; Kritik an der Unterscheidung sachbezogen/leistungs-

bezogen übt Gerkens 2005.
3. Gegenüberstellung deutlich in Inst. III, 14, 2.
4. Am Beispiel von Dig. 2, 11, 2, 3–8 von Ernst 1994, 301–306

ausführlicher entwickelt.
5. Ebd., 310.
6. Seneca: De beneficiis VII, 16, 3. Vgl. im Zusammenhang Milella

1987.
7. Gerkens 2005, 120.
8. Beispiels-Police in Straccha 1569/1668, 19.
9. Ebd., 60 f. 10. Leibniz 1986, 426.

Abbildung 2

»Pereant, ne peream«. Allegorische Darstellung einer Havarie nach 
Hanthaler 1741, 57.
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verdeckt und unerkannt wirkt hier immer die alte Über-
tragung von römischrechtlich-bilateralem Obligations-
denken auf gesellschaftlicher Ebene nach.1

Weil im vis-maior-Zusammenhang gerade keine
Anspruchsbegründung, sondern nur Anspruchsaus-
schlüsse zu finden sind, sucht und findet Leibniz eine
solche in einem anderen rechtlichen Zusammenhang,
den er analogisch heranzieht, nämlich im rhodisch-
byzantinischen Schiffsrecht. Das dortige Grundprinzip
liegt darin, dass die bei einem in Seenot befindlichen
Schiff zur Erhaltung der Manövrierfähigkeit über Bord
geworfenen Waren von allen, nicht etwa nur vom Schif-
fer, zu ersetzen sind, was wieder mit dem Billigkeits-
grundsatz (es sei aequissimum) begründet wird. Die ent-
sprechenden Rechtssatzfragmente sind in Dig. 14, 2
versammelt. Sie stellen innerhalb der Digesten die Re-
zeption von fremdem, griechisch-rhodischem Seerecht
dar: Dabei wurde nur das Prinzip rezipiert, während
eine juristisch-technische Umsetzung und echte Integra-
tion in die römische Systematik fehlt. Die gemeinsame
Haftung von Schiffern, Reedern und Kaufleuten im
Fall des Seewurfs ist eigentlich ein klassischer Fall der
Gefahrengemeinschaft, war so wohl auch im rhodi-
schen Recht gemeint2 und lebte so auch im Mittelmeer-
handel sowie später im Nord- und Ostseehandel fort als
›große Havarie‹.3 Das römische Recht integrierte das
rhodische Schadensumverteilungsprinzip aber nicht mit
dem Mittel der Gemeinschaft (communio, koinonía),
sondern führte es im Zuge seiner individualistischen
Ausprägung auf bilaterale Beziehungen in den Formen
des Werkvertrags (locatio operis faciendi) zurück.4 Dieses
Phänomen der Rezeption bei gleichzeitig mangelnder
technischer Integration und Camouflage ›neuer‹, nicht
passförmiger Rechtsprinzipien als althergebrachte Ver-
tragstypen, das hier schon im spätantiken Material
selbst zu beobachten ist, kehrt später im Spätmittelalter
und in der Neuzeit bei der Integration von Instituten
des Handelsgewohnheitsrechts ins Ius commune wieder,
nicht zuletzt bei der assecuratio.5 In der gemeinrecht-
lichen Literatur zur lex rhodia war nun aber kurz vor der
Abfassung des Gutachtens durch Leibniz die Herleitung
der Ansprüche aus einer solchen zuvor eingegangenen
Gemeinschaft durchaus schon gedanklich ausgestaltet.6

Wenn Leibniz also gerade den Gedanken der Ge-
fahrengemeinschaft als Analogon aus der lex rhodia de
iactu übernimmt und auf die Gesellschaft als ganze
überträgt, weil »die ganze Republick gleichsam ein
schiff zu achten, welches vielen Wetter und unglück un-
terworffen«7 und weil es unbillig wäre, wenn »das un-
glück nur etliche wenige treffen, die andern aber frey
ausgehen sollen«, geht er wiederum entscheidend über
die antik-römischrechtliche Semantik hinaus und nimmt
implizit höchstens auf gemeinrechtliche Umdeutungen,
nicht auf das antike Substrat Bezug.

Der dritte Analogieschluss von Leibniz stammt
erneut aus dem Recht, hier dem Gesellschaftsrecht: Er
verweist auf das Prinzip, das Schaden und Nutzen (lu-
crum und damnum) gleichermaßen zu teilen sind,8 das
auch in spezielleren Zusammenhängen mit der vis maior
vorkommt.9 Zur Begründung, warum Schäden aus Un-
glücksfällen, nicht aber Glücksfälle – vielleicht ist an
Schatzfunde gedacht – auf die Gesamtheit umgelegt
werden sollen, führt er an, dass solche Glücksfälle indi-
rekt ohnehin der Allgemeinheit zugute kommen: durch
Konsumtionsstimulanz, aufgrund des so gegebenen
karitativen Potentials der Glücklichen.

Im vierten bis sechsten Analogieschluss kommt nun
die Vielfalt von versicherungsförmigen Einrichtungen
der Hafenstädte zur Sprache: zum einen die Praxis der
privaten Schiffsversicherer, dann die 1623 in Hamburg
eingerichtete Convoyfahrt zur militärischen Sicherung
der Handelsschiffe, schließlich die 1676 dort eingerich-
tete Generalfeuerkasse. Leibniz war zwei Jahre nach ihrer
Gründung, zwischen Mitte Juli und dem 2. September
1678, in Hamburg gewesen, hauptsächlich wegen des Er-
werbs von Gelehrtennachlässen (Martin Fogel, Joachim
Jungius, Paul Würz). Er stand seit den 1670ern in stän-
digem Kontakt mit den in Hamburg lehrenden Jungius-
Schülern Vincent Placcius, Heinrich Siver und Johann
Vagetius. In diesem Hamburg-Hannoveraner Brief-
wechsel der Zeit finden sich zwar keine Bezüge auf die
Hamburger Institutionen und das Versicherungswe-

1. Vgl. etwa Bensen 1798, 122 f.: »Jede Vereinigung der Bürger-
kräfte ist nothwendig, sobald die einfach wirkende Kraft nicht
zureichend ist, um die Folgen des unglücklichen Zufalls [man
bemerke: begrifflich identisch zu casus fortuitus, C.Z.], welcher
Einen oder auch Mehrere trift, entweder gänzlich aufzuheben,
oder weniger schädlich zu machen. […] Hieraus ergiebt sich
die allgemeine Verbindlichkeit der höchsten Gewalt, vermöge
ihrer Polizeihoheit nämlich solche Anstalten zu treffen: daß der
durch unglückliche und unabwendbare Zufälle verursachte
Verlust am Vermögen, den Staatsbürgern durch die Beiträge
derjenigen ersezt werde, bei deren Eigenthum ein ähnlicher
Zufall möglich ist, und die eben deshalb auf eine gleiche Hülfe
Anspruch machen können.«

2. Zumindest in der späteren byzantinischen Redaktion des nomos
rhodion nautikos, vgl. Ashburner 1976, Teil III, Kap. 9, 27 f.,
32 und Einleitung, CCXLII; Krieger 1973, 185; Chevreau
2005, 75.

3. Vgl. Landwehr 1985; ders. 1991; ders. 2003, 120–130.
4. Chevreau 2005, 77; nicht trennscharf Letsios 1996, 165 f. 
5. Für einen Überblick vgl. nur Pene Vidari 1998.

6. »[…] quippe quo omnes, qui in unam navem transvehendas
inferunt, quod ea, quae ad navem illam quodammodo
communem, conservandam, & a totali interitu ac communi
periculo liberandum sunt necessaria, societatem aliquam
contrahere videntur; atque sic ab initio, etiam in omnia illa,
sine quibus navis illa conservari, & commune periculum averti
nequit, consentire creduntur. […] [ebenso schlössen sich auch
zusammen die] cives in una civitate viventes, in ea quae ad
Civitatem conservandam, & eandem a totali interitu, aut
notabili periculo liberandam sunt necessaria […]« (Lauterbach
1671, 4). Bei Lauterbach auch die starke Betonung des
Billigkeitsgedankens, der in der lex rhodia angelegt sei und die
Bildung der rechtlichen Gemeinschaft begründe. Von Aschen
1664, 32–43 demgegenüber noch sehr technisch auf die
Havarie-Rechtspraxis bezogen.

7. Diese Metapher ist ubiquitär, schon gubernatio (›Regierung‹)
stammt ja aus diesem semantischen Feld, Cassius Dio 52, 16, 4
(Augustus als Steuermann, der das dem Untergang geweihte
Wrack der Republik retten soll); Cicero: De oratore 1, 2; 1,
211.

8. Vgl. Inst. 3, 25, 1–3; Dig. 17, 2, 29 pr.-1.
9. Dig. 19, 2, 25, 6: Bei Teilpacht werden Eigentümer und

Pächter in Bezug auf den durch höhere Gewalt verursachten
Schaden »quasi societatis iure« beurteilt.
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sen.1 Er dokumentiert trotzdem die Nähe, die Leibniz
zur Hansestadt hatte, und macht plausibel, dass er die
Hamburger Einrichtungen aus unmittelbarem Kontakt
kannte. So taucht der Gedanke der territorialen Feuer-
versicherung bei Leibniz auch zum ersten Mal im Sep-
tember 1678, wenige Tage nach der Abreise aus Ham-
burg, in einem Gutachten an Johann Friedrich auf.2

Die Sicherung von Handelsschiffen durch Kriegsschiffe
war seit dem Spätmittelalter im Mittelmeerhandel als
obrigkeitliche Aufgabe geläufig (etwa in Venedig). Die
Generalstaaten und ihnen folgend Hamburg finanzier-
ten seit Anfang des 17. Jahrhunderts ebenfalls die Siche-
rung ihrer Handelsschiffe auf diesem Weg.3 Leibniz
kennt die Hamburger Praxis genau und wertet es als
hervorragendes Instrument, dass die privaten Schiffs-
versicherer gezwungen werden, Beiträge zur Convoy-
Finanzierung zu leisten, weil so die »verbal-assecuration«
zur »real-assecuration« beiträgt und das »eigen interesse«
der Versicherer daran, dass die Schiffe unbeschadet blei-
ben, staatswirtschaftlich ausgenutzt wird. In der Unter-
scheidung von »verbal-assecuration« und »real-assecura-
tion« erfasst er zugleich den Unterschied und das Zu-
sammenspiel von vorsorgender, schadensverhütender
Staatstätigkeit und der lediglich die Liquidierung poten-
tieller Schäden betreffenden Zukunftsvorsorge. Leibniz
resümiert:4

Solche Assecurations-Casse würde ein sehr herrli-
ches werck und dem Lande in viele wege nüzlich
seyn; dieweil dadurch ein Capital fundirt würde,
vermittelst deßen die Obrigkeit ihren unterthanen
nahrung auff viele weise […] [›in antecessum‹] hel-
ffen, und sie nicht alleine durch armeen gegen
feinde (deswegen sie contributiones hebet), sondern
auch durch guthe anstalt etlicher maßen gegen feu-
er[,] waßer und andere äußerliche, von der Natur
selbst hehrrührende gewalt schüzen […] dazu ihr
vermittelst solche Assecurations-Casse mittel gege-
ben und hülffliche hand gebothen werden muß.

In Leibniz’ Denken scheint die projektierte Assekurations-
kasse also tatsächlich als ein Weg, fast als eine Panazee,
mittels dessen der Staat für seine Bürger der Natur selbst
Paroli bieten kann.

Der Quellenbefund und die Versicherungsgeschichte

Die aufgewiesene, im Detail so bisher nicht aufgeschlüs-
selte Vielzahl an Quellen und Feldern, aus denen Leibniz
für seine Analogieschlüsse schöpft, ist bemerkenswert.
Bemerkenswert ist aber auch, welche Quellen er nicht
oder kaum berücksichtigt: genossenschaftliche Struktu-

ren. Diese werden seit Gierke in der deutschsprachigen
Versicherungsgeschichte traditionell immer als eine ›Säu-
le‹ der Entstehung moderner Versicherungen genannt.5

Einzig die von Leibniz in Bezug genommenen von
›einigen privati‹ begonnenen Anfänge der Feuerkasse6

verweisen auf Gegebenheiten, die in der Forschung zu-
mindest teilweise als genossenschaftsrechtliche Institute
identifiziert wurden: Zweifelsohne sind die sogenann-
ten Hamburger Feuerkontrakte ab 1591 gemeint, in de-
nen sich jeweils etwa 100 Eigentümer zusammenge-
schlossen und sich zu Zahlung eines bestimmten Bei-
trags bei Schadenseintritt bei einem der Kontrakt-
mitglieder verpflichtet hatten. Diese wurden bis in die
1930er hinein von Rechtshistorikern der germanisti-
schen Schule, ja der frühen völkischen Geschichts-
schreibung, als »ihrem Wesen nach uralt, urgerma-
nisch«7 gedeutet, sie verdankten sich »völkischer Tat-
kraft und genossenschaftlicher Fähigkeit« und seien also
»echte deutschrechtliche Genossenschaften«.8 Wilhelm
Ebel hatte hiergegen wiederum herauszuarbeiten ver-
sucht, dass an den Hamburger Feuerkontrakten »nichts
Gildemäßiges« sei. Wie Schäfer vermutete er wohl
westliche (niederländische) Einflüsse.9 Es ging also
darum, ob besonders innovativ erscheinende Versiche-
rungspraktiken als »influences méditerranéennes« ein-
zuordnen seien,10 oder als Schöpfungen nordeuropäi-
scher Provenienz (von Gierkes »germanischem Assozia-
tionsgeist«).11 Zuletzt hat diese Diskussion Schewe wie-
der aufgenommen mit zwar kritischer Distanz zu ger-
manistischen Postulaten älterer Prägung, im Ergebnis
aber doch die Priorität der genossenschaftlichen Versi-
cherung in komplexerer Argumentation betonend.12

Betrachtet man Leibniz’ Assekuranzprojekt vor
dem Hintergrund dieser Diskussion, so ist auffällig,
dass die Diskurs- und Wissensfelder, aus denen er für
die Analogiebildungen beim Transfer und bei der
Universalisierung des Versicherungsprinzips schöpft, so
dass es zu einem gesamtgesellschaftlichen, ›volkswirt-
schaftlichen‹ Versicherungsdenken wird, einerseits dem
gelehrten Recht zuzurechnen sind, andererseits der
kaufmännischen Praxis – und diese aber sieht er auch

1. Vgl. u.a. Leibniz 22006, Nr. 38 (126), Nr. 126 (406), Nr. 155
(558), Nr. 169 (607), Nr. 180 (629); ders. 1927, 55–74;
Müller /Krönert 1969, 53.

2. Leibniz 1927, 75. Merkwürdigerweise wird in der versiche-
rungsgeschichtlichen Literatur zu Leibniz als ›Pionier‹ des
Versicherungswesens diese Hamburg-Reise als Kontext nie
erwähnt.

3. Vgl. Baasch 1896; Bohn 2003.
4. Leibniz 1986, 427 f.

5. Etwa Koch 1998a; ders. 1998b.
6. Leibniz 1986, 430.
7. Maass 1910, 3.
8. Helmer 1925/1926, 47 f. mit Anlehnung an Gierke, vgl. auch

53, 225–227, 242 f. Gerafft und dem Zeitgeist entsprechend
weiter zugespitzt Helmer 1937.

9. Ebel 1936, 40; Schaefer 1911, I, 162 f.
10. Braudel 1993, 580, freilich dort ohne Bezug zur Versicherung,

dieser hergestellt bei Boiteux 1968. Diesem Muster grund-
sätzlich folgend auch La Torre 22000 für die ideengeschicht-
liche Ebene.

11. Obgleich Zeitgenossen die ›Fremdheit‹ und ›Neuheit‹ etwa von
Prämienversicherungen im Norden durchaus bewusst war, gilt
generell die von Völkel 2003 herausgearbeitete Tatsache, dass
die Unterscheidung Romanität/Germanität in der Frühen
Neuzeit nicht in der Form ausgeprägt war, wie im Disziplinen-
denken des 19. Jahrhunderts.

12. Bei den ersten voll ausgebildeten Versicherungsverträgen aus
Florenz von 1385 meint er schließlich sogar direkten Einfluss
dänischer Gildestatuten von 1200/1250 ausmachen zu können:
Schewe 2000, 166–169, 183 f., 194–196, 205–218, 226–234,
244–250, 268–272.
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wieder nur durch die Brille des gemeinrechtlichen
Gesellschaftsrechts.1 Auch später, wenn im 18. Jahr-
hundert Kameralisten in entsprechenden Passagen ihrer
Versicherungstraktate auf die Vorgeschichte von ›Ver-
sicherung‹ Bezug nehmen, werden fast immer nur die
kaufmännischen, ursprünglich mediterranen Vertrags-
usancen erwähnt, kaum die genossenschaftlichen Vor-
läufer. Ob dies ›richtig‹ ist, ob also beim Einbau des
Versicherungsprinzips in obrigkeitliche Institutionen
(Hamburger Sklavenkassen 1622/24, Feuerkasse 1676)
nicht gerade auch genossenschaftliche Vorstellungen
Bedeutung hatten, kann bezweifelt werden, denn in der
Tat kann man schon bei genauer sprachlicher Analyse
etwa der Hamburger Feuerkontrakte solche Elemente
herausarbeiten – freilich auch kapitalistisch-kaufmänni-
sche. Realiter dürfte man es hier immer mit ›Hybriden‹,
mit Verschränkungen zu tun haben; die Rekonstruk-
tion der einen oder anderen ›reinen‹ Wurzel der Ver-
sicherung dürfte eine Geburt des Disziplinendenkens
des 19.  Jahrhunderts sein.2

Für die Genese des kameralistischen Versicherungs-
diskurses ist aber umgekehrt der, wie gezeigt, zum Teil
ja ganz kontra-intuitive Rekurs auf das gelehrte römi-
sche Recht als Hauptinspirationsquelle aufschlussreich:
Gelehrte bezogen sich hier auf gelehrte Diskurse oder nur
auf eine schon ›gelehrt gedeutete‹ Praxis. Dies entspricht
einer vom Spätmittelalter bis in die Moderne bestehen-
den Konfliktlinie zwischen gelehrtem Recht und kauf-
männischem Eigenrecht, die man gerade auch anhand
von norddeutschen Versicherungsstreitfällen studieren
kann. Dies sei hier nicht vertieft, der Anschauung hal-
ber sei aber aus dem ersten deutschen versicherungs-
rechtlichen Spezialtraktat, einem Rechtsgutachten des
Hamburgers Rutger Ruland zitiert, das aus einer Streit-
Konstellation ab 1628 auf dem norddeutschen Ver-
sicherungsmarkt stammt. Die Schiffsversicherer stellten
oft ihre Policen aus, ohne die Prämie schon empfangen
zu haben, wohl, weil man den Kaufleuten nach Ge-
schäftsbrauch die Möglichkeit geben wollte, erst ihren
Gewinn zu erwirtschaften. Trat nun durch Unwetter
oder Kaperung der Versicherungsfall vorher ein, zahlten
die Versicherer üblicherweise. In den 1620er und
1630er Jahren häuften sich aber die Schadensfälle der-
gestalt, dass die Versicherer sich an Rechtsgelehrte mit
der Frage wandten, ob man nicht doch der Zahlungs-
pflicht entgehen könne. Tatsächlich fanden sie hier
insoweit Fürsprecher, als bei Einordnung des Versiche-
rungsvertrags in die römischrechtliche Systematik als
ein so explizit nicht im antiken Recht bekannter Vertrag
und also als contractus innominatus der Vertragsschluss

nur re (durch Übergabe einer Sache, hier durch Prämien-
zahlung), nicht aber schlicht consensu (wie bei Nominat-
kontrakten) zustandekam. Der Großteil der Handels-
leute und übrigen Versicherer verteidigte demgegen-
über das Eigenrecht der Kaufleute.3 Ruland sah sich so
als studierter Jurist im Kreuzfeuer der Kritik, »daß etzli-
che sich vernehmen lassen / es gebüre Rechtesgelahrten /
in assecuration sachen / Jhr judicium nicht zu interpo-
nieren, weil sie davon keine wissenschafft haben«. Ver-
sicherungssachen galten als handelsrechtliche Spezialia,
hier war das Gewohnheitsrecht (der stilus mercatoriae),
die handelsrechtliche Billigkeit und das ›Gewissen‹ der
Kaufleute zu beachten. Fast zornig notierte Ruland:4

da etzliche (auch bißweiln vnter denen / die allhie
mitklegere seyn wollen) Kauffleut offt schreyen / sti-
lus stilus, aequitas aequitas, conscientia conscientia;
oder wie sie reden / es ist Conscientien Werck / vnd
also auß jhrem gehirn alles zu erzwingen vnd zu
dirigieren, vnterstehen wollen / welches doch die
Rechtsgelährten jhnen nicht gut heissen / sondern
jhnen diß vnter Augen setzen / daß erstlich aequitas
cerebrina keinerley weise zu attendiren. […] Vors
ander das conscientia gleichfals nicht ad cujusque
captum, sondern den legibus conformiret werden
müsse.

Der hier sichtbar werdende Hiat zwischen gewohnheits-
rechtlicher Eigenlogik des Handelsbereichs und den
Konstruktionen des gelehrten Rechts ist bei der Analyse
des Leibniz’schen Textes miteinzubeziehen: Durch ju-
ristische Traktate wie Rulands – ab der Mitte des 17.
Jahrhunderts folgte eine relativ große Anzahl weiterer
Spezialarbeiten zum Thema ›De assecurationibus‹ – war
das Versicherungsthema auch im nordeuropäischen
Raum in den Bereich des gelehrten Wissens gehoben
worden; allerdings aus dem eingeschränkten Blickwinkel
des römischen Rechts: Erst auf dieser Ebene rückt es als
Material in den Blick von Gelehrten wie Leibniz.

Einen gelehrten Diskurs über staatliche Versiche-
rungsanstalten gab es hingegen noch überhaupt nicht.
Leibniz bezieht sich also assoziativ-analogisch auf ver-
schiedene Elemente des gelehrten Rechtsdiskurses und
der aktuellen, noch theorielosen Praxis handelsstädti-
scher Institutionalität, um ein neues Theorieangebot zu
formen: eine Theorie, die der staatlichen Für- und Vor-
sorge die Aufgabe zuweist, den Rahmen für Eigenvor-
sorge-Stimulanz zu schaffen – denn nichts anderes als

1. Die komplexen tatsächlichen Verschränkungen von Genossen-
schaftsdenken und südlich-westlichen Einflüssen betont die
neuere Hanse-Geschichte: etwa Sprandel 1999, 99; Cordes
1998, 251–260.

2. Feuerversicherungen schlicht dem einen Rechtskreis zuzu-
ordnen (›genossenschaftliche Maßnahmen‹) wird der Kom-
plexität im Objektbereich und der Forschungsdiskussion nicht
gerecht (Allemeyer 2007, 42–50).

3. Vgl. zur Konstellation den Reichskammergerichtsprozess StA
Hamburg Best. 211-2 Reichskammergericht H 127, insbes.
›Der Stadt Hamburg extrajudicial Schreiben an des Hochlöbl.
Keiserl. Cammergerichts Praesidenten vnd Assessoren‹,
10.10.1631, Teil 1, Nr. 13 B, f. 3r–v. Zur Theorie und Praxis
der Appellation in Hamburger Handelsrechtsstreitigkeiten vgl.
Ebert-Weidenfeller 1992, 16–70. Als Sachverhalt speziell für
Rulands Gutachten wird angegeben, dass ein Schiff ›Sancta
Maria‹ des A, das von Lissabon nach Bahia (Brasilien) fahren
sollte und untergegangen war, mit 500 Dukaten (1/16 des
Schiffswerts) beim (wohl Hamburger) Versicherer B zu 12%
Prämie versichert worden war, die 60 Dukaten Prämie waren
aber vor Untergang des Schiffs noch nicht von A an B gezahlt
worden (Ruland 1630, 38 f.).

4. Ruland 1630, 95.



M
IT

T
EI

LU
N

G
EN

 1
/2

00
8

16

die Kumulation von Eigenvorsorge-Akten sollte die
Unglücksfall-Kasse bieten. In diesem Sinne markiert
Leibniz’ Versicherungsdenken eine entscheidende Schar-
nierstelle in der komplexen Entwicklung von Praktiken
und Theorien der Eigenvorsorge und der obrigkeit-
lichen Fürsorge zwischen nord- und südeuropäischen
Institutionalisierungsmustern. Und dieses Ergebnis ver-
dankt sich einem intellektuellen Transferprozess, ge-
steuert von der ›Macht der Analogien‹.
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